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Soweit im Folgenden zur besseren Lesbarkeit nur die mannliche Bezeichnungsform verwendet
wird, ist stets auch die weibliche Form gemeint.

Der Verwaltungsrat der Evolon AG, gestutzt auf

e das Reglement Uber die Versorgung der Gemeinde Lyss mit Wasser,

e das Reglement Uber die Versorgung der Gemeinde Aarberg mit Wasser,

e die kantonale Gesetzgebung uber die Wasserversorgung,

e Artikel 68 Absatz 2 und Artikel 50 Absatz 3 des Gemeindegesetzes,

e die Leistungsvereinbarung zwischen der Einwohnergemeinde Lyss und der Evolon AG,

e die Leistungsvereinbarung zwischen der Einwohnergemeinde Aarberg und der Evolon AG,

beschliesst:
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1.1

Allgemeine Bestimmungen

Gegenstand und Zweck

Diese Allgemeinen Geschéaftsbedingen (AGB) Wasserversorgung regeln die Wasserversor-
gung als offentliche Aufgabe im Versorgungsgebiet durch die Evolon AG (Evolon genannt).
Den AGB kommt die Bedeutung von Verordnungsrecht im Sinne von Art. 50 Abs. 3 des Ge-

meindegesetzes zu.

Die Evolon versorgt die Bevolkerung, die Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsbetriebe
mit ausreichend und qualitativ einwandfreiem Trink- und Brauchwasser.

Gleichzeitig gewahrleistet die Evolon in ihrem Versorgungsgebiet den vorschriftsgemassen
Hydrantenléschschutz.

Geltungsbereich

Die AGB Wasserversorgung gelten fur alle Wasserbezliger im Versorgungsgebiet und fur alle
Eigentimer von Bauten und Anlagen, die durch Hydranten geschutzt sind.

Als Wasserbezuger gelten die Eigentimer der angeschlossenen Bauten und Anlagen, nach-
folgend auch Kunden genannt, und ausserdem, wer mit Bewilligung der Wasserversorgung
vorubergehend Wasser bezieht.

Schutzzonen

Die Evolon scheidet zum Schutz ihrer Trinkwasserfassungen die erforderlichen Schutzzonen
aus. Das Verfahren richtet sich nach dem Wasserversorgungsgesetz (WVG).

Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP)

Die Evolon erstellt fur ihr Versorgungsgebiet eine Generelle Wasserversorgungsplanung
(GWP) nach den Vorgaben des Kantons.

Erschliessung

Die Erschliessungspflicht besteht fur die Bauzonen sowie die geschlossenen Siedlungsge-
biete ausserhalb der Bauzonen.

Die Evolon kann zusatzlich erschliessen:

a) Bestehende Bauten und Anlagen mit eigener, qualitativ oder quantitativ ungenugender
Versorgung.

b) Neue Standort gebundene Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone, wenn ein 6ffent-
liches Interesse besteht.
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1.6  Pflicht zum Wasserbezug

1.6.1 Im Versorgungsgebiet mussen, unter Vorbehalt von Artikel 7 Absatz 2 WVG, das Trink- und
das Brauchwasser, soweit es Trinkwasserqualitat aufweisen muss, von der o6ffentlichen
Wasserversorgung bezogen werden.

1.7 Wasserabgabe, Menge und Qualitat

1.7.1 Die Evolon gibt in ihrem Versorgungsgebiet dauernd Trink- und Brauchwasser in ausreichen-
der Menge und einwandfreier Qualitat ab. Vorbehalten bleibt Ziffer 1.9.

1.7.2 Die Evolon ist nicht verpflichtet,

a) besonderen Komfortanwendungen oder technischen Bedingungen (Prozesswasser) Rech-
nung zu tragen (z. B. Harte, Salzgehalt etc.);

b) einzelnen Wasserbezligern grossere Brauchwassermengen abzugeben, wenn dies mit
Aufwendungen verbunden ist, die von allen Ubrigen Wasserbezigern getragen werden
mussen.

1.8 Wasserabgabe, Betriebsdruck
1.8.1 Die Evolon gewahrleistet einen Betriebsdruck, der so hoch ist, dass

a) das gesamte Versorgungsgebiet flr den hauslichen Gebrauch, mit Ausnahme der Hoch-

hauser im Sinne der Vereinigung Kantonaler Gebaudeversicherungen, bedient werden

kann;

b) der Hydrantenléschschutz nach den Bedingungen der Gebaudeversicherung Bern (GVB)
gewahrleistet ist.

1.9 Einschrankung der Wasserabgabe

1.9.1 Die Evolon kann die Wasserabgabe vortubergehend und grundsatzlich entschadigungslos
einschranken oder unterbrechen

a) bei Wasserknappheit,
b) fur Bau-, Unterhalts- und Reparaturarbeiten,
c) bei Betriebsstorungen,

d) in Fallen von hoherer Gewalt, in Notlagen und im Brandfall.
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1.9.2 Voraussehbare Einschrankungen oder Unterbrliiche werden rechtzeitig angekindigt.
1.10 Verwendung des Wassers

1.10.1 Die Wasserabgabe flur hdusliche Zwecke und fur lebensnotwendige Betriebe geht anderen
Verwendungsarten vor, ausser in Brandfallen.

1.10.2Fliessende Brunnen oder dhnliche Dauerbezuge ab der 6ffentlichen Wasserversorgung sind
nicht erlaubt. Ausnahmen bedurfen einer Bewilligung der Evolon.

1.11 Bewilligungspflicht

1.11.1 Eine Bewilligung der Evolon ist erforderlich vor Baubeginn flr
a) den Neuanschluss einer Baute oder Anlage,
b) die Einrichtung von Loschposten, Sprinkleranlagen, Kihl- und Klimaanlagen,
c) die Erweiterung oder Entfernung von sanitaren Installationen und Anlagen,
d) die Vergrosserung des umbauten Raumes,
e) vorubergehende Wasserbezlige und Wasserentnahmen aus Hydranten,

f) die Wasserabgabe oder -ableitung an Dritte (mit Ausnahme der Miet- und Pachtverhalt-
nisse),

g) laufende Brunnen oder dhnliche Dauerbezlger (Ziff. 1.10.2),
h) Wasserbehandlungsanlagen und Enthartungsanlagen,

i) Einbauvon Systemtrenngeraten.
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1.11.2 Die Gesuche sind der Evolon mit allen erforderlichen Unterlagen einzureichen.

1.11.3 Fur die Installationen gelten die Leitsdtze des Schweizerischen Vereins des Gas- und Was-
serfaches (SVGW) sowie allfallige Werksvorschriften der Evolon.

1.12 Haftung

1.12.1 Die Wasserbezlger haften gegentber der Evolon und Dritten fir allen Schaden, den sie
durch vorsatzliches oder fahrlassiges widerrechtliches Handeln verursachen. Sie haben
auch fir andere Personen einzustehen, die mit ihrem Einverstandnis die Anlagen benutzen.

1.13 Handanderung

1.13.1 Die bisherigen Wasserbezliger haben der Evolon jede Handanderung innert 10 Tagen schrift-
lich zu melden.

1.14 Ende des Wasserbezugs

1.14.1 Wer fur die eigene Baute oder Anlage kein Trinkwasser mehr benétigt, hat dies der Evolon un-
ter Angabe der Griinde schriftlich mitzuteilen.

1.14.2 Die Gebuhrenpflicht fir das Trinkwasser dauert mindestens bis zur Abtrennung des An-
schlusses durch die Evolon, auch wenn kein Wasser mehr bezogen wird.

1.14.3 Die Kosten fur die Abtrennung der Hausanschlusse sind vom Liegenschaftsbesitzer zu tra-

gen.

2. Wasserverteilung

A. Grundséatze
2.1 Anlagen zur Wasserverteilung
2.1.1 Der Wasserverteilung dienen

a) die offentlichen Leitungen einschliesslich der Absperrschieber zur privaten Leitung und
die Hydrantenanlagen,

b) die Hausanschlussleitungen und die Hausinstallationen als private Anlagen.
2.2  Offentliche Anlagen

2.2.1 Die o6ffentlichen Leitungen umfassen die Transport- und Verteilleitungen inkl. Hydrantenlei-
tungen.

2.2.2 Im Zweifelsfall gelten Leitungen als 6ffentlich, wenn sie in ihrer Lage und Bemessung dem
offentlichen Hydrantenldschschutz dienen.
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2.2.3 Die Hydrantenanlagen werden von der Evolon nach den Vorschriften der GVB erstellt und an
die offentlichen Leitungen angeschlossen.

2.3 Private Anlagen

2.3.1 Die Hausanschlussleitungen verbinden die Hausinstallationen mit der 6ffentlichen Leitung
ab dem Absperrschieber. Die Evolon bestimmt die Lage des Absperrschiebers.

2.3.2 Speist eine Leitung eine zusammengehorende Gebaudegruppe, gilt sie als gemeinsame
Hausanschlussleitung, auch wenn das Areal in mehrere Grundstucke aufgeteilt ist.

2.3.3 Hausinstallationen sind alle Leitungen und Einrichtungen im Gebaudeinnern nach dem Was-
serzahler. Die Hausanschlussleitung endet bei der Innenkante der Gebaudeeinflihrung.

B. Offentliche Anlagen

B.1 Leitungen

2.4 Planungund Erstellung

2.4.1 Die Evolon plant und erstellt die 6ffentlichen Leitungen geméass dem Erschliessungspro-
gramm der Gemeinden im Versorgungsgebiet. Fehlt dieses, bestimmt sie den Zeitpunkt der
Erstellung nach pflichtgemassem Ermessen und im Einvernehmen mit den anderen Er-

schliessungstragerschaften.

2.4.2 Die 6ffentlichen Leitungen sind so nahe an die erschlossenen Grundstlicke heranzufuhren,
dass der Hydrantenloschschutz gemass den Vorschriften der GVB gewahrleistet ist.

2.5 Leitungsbau in Alighementsterrain

2.5.1 Die Evolon ist berechtigt, in Terrain, welches mit Alignement (geplante Baulinien, Strassen
etc.) belegtist, schon vor der Erstellung der Strassen Leitungen zu legen.

2.5.2 Die Evolon hatin diesen Fallen nur Ersatz flir den Schaden zu leisten, der durch die entspre-
chenden Arbeiten entsteht.

2.5.3 Das Verfahren richtet sich nach dem WVG.

2.6 Sicherung 6ffentlicher Leitungen

2.6.1 Die Durchleitungsrechte fur 6ffentliche Leitungen sowie fur die zugehoérigen Sonderbau-
werke und Nebenanlagen werden im Verfahren nach WVG oder mit Dienstbarkeitsvertragen

gesichert.

2.6.2 Zustandig fir den Beschluss der Uberbauungsordnung nach WVG ist der Verwaltungsrat der
Evolon.

2.6.3 Furdie Durchleitungsrechte werden keine Entschadigungen geleistet. Vorbehalten bleibt die

Ausrichtung von Entschadigungen fir den durch den Leitungsbau und -betrieb verursachten
Schaden sowie von Entschadigungen wegen enteignungsahnlichen Eingriffen.

Evolon AG, 1. Januar 2026, Version 01 Seite 9/17



Die o6ffentlichen Leitungen und die zugehorigen Sonderbauwerke und Nebenanlagen sind,
soweit keine anderslautenden vertraglichen Vereinbarungen vorliegen, im Rahmen der kan-

Bauten haben in der Regel einen Abstand von 4 Metern gegenuber bestehenden und projek-
tierten Leitungen einzuhalten. Die Evolon kann im Einzelfall fur die Sicherheit der Leitung ei-
nen grosseren Abstand vorschreiben. Kleinere Abstande bedurfen der Bewilligung der Evo-

Die geschutzten offentlichen Leitungen und die zugehorigen Sonderbauwerke und Nebenan-
lagen dirfen nur an einen anderen Ort verlegt werden, wenn dies ohne technische Nachteile

Die Evolon erstellt, bezahlt, unterhalt und erneuert alle Hydranten, die an das 6ffentliche Lei-
tungsnetz angeschlossen sind. Muss sie daflr privaten Grund in Anspruch nehmen, gilt Arti-

Die Verursachenden tragen die Mehrkosten gegenuber dem konformen Hydrantenldsch-
schutz (z. B. bei Mehrdimensionierung der Leitungen flr Sprinkleranlagen, grossere Loschre-

Im Brandfall und fur Ubungszwecke stehen der Feuerwehr alle dem Léschschutz dienenden
offentlichen Wasserversorgungsanlagen unentgeltlich zur Verfigung. Die Feuerwehr achtet
auf einen vorsichten Umgang mit Versorgungsanlagen und setzt keine Schnellschliesssys-
teme ein, welche Druckschlage verursachen. Zur Sicherstellung einer einwandfreien Was-
serversorgung trifft die Feuerwehr die notwendigen Massnahmen, dass keine Ruckspeisung

Die Evolon ist fur die Funktionstuchtigkeit, Markierung und Zuganglichkeit der Hydranten ver-

2.7  Schutz der 6ffentlichen Leitungen
2.71
tonalen Gesetzgebung in ihrem Bestand geschutzt.
2.7.2
lon.
2.7.3 Im Weiteren gelten die jeweiligen Uberbauungsvorschriften.
2.7.4
moglich ist. Die Kosten tragen die Eigentumer des belasteten Grundstuicks.
B.2 Hydrantenanlagen und Hydrantenléschschutz
2.8 Hydranten und Hydrantenléschschutz
2.8.1
kel 136 BauG.
2.8.2
serven oder zusatzliche Hydranten). Dasselbe gilt fur die Erneuerungskosten.
2.8.3
erfolgen kann.
2.8.4
antwortlich.
3. Wasserzahler
3.1  Einbau, Kostentragung
3.1.1

In jedes Gebaude (auch im Stockwerkeigentum) wird in der Regel nur ein Wasserzahler ein-
gebaut. Nebenzahler kdnnen fur die Messung von Wasser eingebaut werden, welches nicht
in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet wird (Stalle, Gartnereien) oder dessen Verwen-
dung Abwasser erzeugt, das besonders behandelt werden muss.
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3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

CA1

3.4

3.4.1

In Siedlungen mit verdichteter Bauweise (Reihen-, Atrium- und Terrassenhauser) wird in der
Regel fur alle Wasserbezlger je ein Wasserzahler eingebaut.

Die Wasserzahler werden durch die Evolon installiert, unterhalten und ersetzt. Nebenzahler
werden den Wasserbezugern gesondert verrechnet.

Es ist nicht erlaubt, allfallige Bauwasserzahler fur die definitive Wassermessung einzuset-
zen.

Standort

Die Evolon bestimmt den Standort des Wasserzahlers unter Berlicksichtigung der Bedirf-
nisse der Wasserbezliger. Der Platz fiir den Einbau ist unentgeltlich zur Verfligung zu stellen.

Der Wasserzahler muss jederzeit leicht zuganglich sein.

Ausser den Organen der Evolon und von der Evolon beauftragte Dritte darf niemand am Was-
serzahler Anderungen vornehmen oder vornehmen lassen.

Die Evolon kann eine Fernauslesung des Wasserzahlers zu Lasten des Hauseigentimers ver-
langen. Die notwendige Rohrinstallation ist durch den Bauherrn zur Verfugung zu stellen.

Revision, Stérungen

Die Evolon revidiert die Wasserzahler periodisch auf ihre Kosten. Stérungen sind der Evolon
sofort zu melden.

Die Wasserbeziger kdnnen jederzeit eine Prufung ihres Wasserzahlers verlangen. Bei Man-
geln Ubernimmt die Evolon die Kosten; andernfalls gehen die Kosten zu Lasten des Wasser-
bezugers.

Bei fehlerhafter Zahlerangabe (mehr als £ 5 % Abweichung bei 10 % Nennbelastung des

Wasserzahlers) wird fur die Festsetzung des Verbrauchs auf den gemessenen Verbrauch des
Vorjahres abgestellt.

Private Anlagen

Grundsitze

Kostentragung

Die Wasserbezuger tragen die Kosten fur die Erstellung, den Unterhalt und die Erneuerung
von privaten Anlagen (Hausanschlussleitungen und Hausinstallationen, mit Ausnahme der

Wasserzahler und Passstlicke). Dasselbe gilt flir Anpassungen an privaten Anlagen bei ver-
anderten Verhaltnissen.
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3.5

3.5.1

Mangel

Mangel an den privaten Anlagen sind durch die Wasserbezuger auf eigene Kosten innert der
von der Evolon angesetzten Frist beheben zu lassen. Im Unterlassungsfall kann die Evolon
die Behebung auf Kosten der Wasserbezuger anordnen.

Die Organe der Evolon sind befugt, alle zur Erfillung ihrer Aufgaben erforderlichen Angaben
und Unterlagen zu verlangen, Grundstlicke zu betreten und die Bauten, Anlagen und Einrich-

Hausinstallationen durfen nur von Personen erstellt, verandert oder saniert werden, die tUber
eine Bewilligung der Evolon verfugen. Eine solche Bewilligung erhalten insbesondere Perso-
nen, welche gemass Regelwerk des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches

Die Evolon bestimmt im Bewilligungsverfahren nach Ziffer 1.11 die Stelle und die Art der
Hausanschlussleitungen. Sie berlicksichtigt dabei, wenn moglich, die Anliegen der Wasser-
bezuger. Hausanschlussleitungen dirfen nur von der Evolon oder von ihr beauftragten Drit-

Anlagen, die die Trinkwasserqualitat beeinflussen kénnten, wie insbesondere Enthartungs-
anlagen, Systemtrenner, Loschwasserinstallationen usw. missen regelmassig und fachkun-
dig gewartet werden. Der Eigentimer hat die Pflicht, die Herstellervorschriften und die bran-
chenspezifischen Richtlinien, insbesondere die des SVGW, einzuhalten. Auf Verlangen der
Evolon hat er den Nachweis betreffend die regelméassige Wartung an die Evolon zu erbringen.

3.6 Informations-, Betretungs- und Kontrollrecht
3.6.1
tungen zu kontrollieren.
3.7 Installationsbewilligung
3.7.1
(SVGW) installationsberechtigt sind.
C.2 Hausanschlussleitungen und Hausinstallationen
3.8 Bewilligung
3.8.1
ten erstellt, gedndert, instandgehalten, ersetzt oder aufgehoben werden.
3.9 Unterhalt private Anlagen
3.9.1
3.10 Durchleitungs- und Nutzungsrechte

3.10.1 Wasserbezlger verschaffen der Evolon entschadigungslos die Durchleitungsrechte fur die

sie versorgende Netzanschlussrohrleitung und die weiteren Versorgungs- und Kommunikati-
onsanlagen sowie Hydrantenanlagen der Evolon. Sie verpflichten sich, diese Rechte auch
entschadigungslos fur solche Anlagen zu erteilen, die fur die Versorgung Dritter bestimmt
sind.

3.10.2Sie haben fur den Gebaudeanschluss und, soweit notwendig und zumutbar, fur weitere Anla-

gen (insbesondere Wasserzahlschachte sowie Zahler) die erforderlichen Raume oder Bau-
grund zur Verfigung zu stellen.
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3.11 Technische Bestimmungen

3.11.1In der Regel ist nur eine Hausanschlussleitung pro Grundstiick zu erstellen. Vorbehalten
bleibt Ziffer 2.3.2.

3.11.2Die Evolon bestimmt die Leitungsfuhrung und Eintrittsstelle der Hausanschlussleitung. Die
Evolon nimmt nach Mdglichkeit auf die Bedurfnisse der Grundeigentimer Ricksicht.

3.11.3Jede Hausanschlussleitung ist auf Kosten der Wasserbezlger gegen die 6ffentliche Leitung
mit einem Absperrschieber zu versehen, der in das Eigentum der Evolon Ubergeht und nur
von dieser bedient werden darf.

3.11.4Die Erdung von elektrischen Anlagen ist Sache des Hauseigentumers. Die Benltzung der
Wasserleitungen fir die Erdung ist nicht gestattet.

3.11.5 Stillgelegte Hausanschlussleitungen werden durch die Evolon vom Hauptleitungsnetz auf
Kosten des Eigentimers getrennt. Dies umfasst den Ausbau des Anschlussschiebers. Eine
Wiederverwendung von stillgelegten Leitungen ist frihestens 12 Monate nach der Stilllegung
maglich.

3.11.6 Anlageteile, welche dem Frost ausgesetzt sind, sind abzustellen und zu entleeren. Allfallige
Instandstellungskosten gehen zu Lasten des Anlageeigentimers.

3.11.7Wer Grabarbeiten auf privatem oder 6ffentlichem Grund ausfihrt, hat sich vorgangig tber
die Lage der Leitungen zu informieren. Allfallige Schaden und Folgeschaden, welche durch
Grabarbeiten verursacht werden, gehen zu Lasten des Verursachers. Die Evolon stellt die
Plandaten fir einzelne Projektperimeter, gemass kantonalem Geoinformationsgesetz, un-
entgeltlich zur Verfligung.

3.11.8 Private Hausanschlussleitungen sind in einem guten und dichten Zustand zu halten. Fur all-
fallige Schaden, welche durch das Unterlassen von Unterhaltsarbeiten entstehen, haftet der
Eigentimer. Die Evolon ist berechtigt, undichte Hausanschlussleitungen bis zum Ersatz bzw.
der Reparatur der Leitung ausser Betrieb zu nehmen. Die Kosten fur die Reparatur oder den
Leitungsersatz gehen zu Lasten des Eigentumers. Die Evolon ist zudem berechtigt, allfallige
Piketteinsatze, welche durch undichte Leitungen entstehen, zusatzlich in Rechnung zu stel-
len. Bei Erneuerungsarbeiten der Hauptleitung hat der Eigentimer von privaten Hausan-
schlussleitung, die statistisch das Lebensdauerende erreicht haben, mittels Druckprobe den
Nachweis zu erbringen, dass die Leitung in gutem Zustand ist. Gelingt dies nicht, ist diese
auf seine Kosten zu ersetzen.

4, Finanzielles
4.1 Finanzierung der Anlagen

4.1.1 Die Wasserversorgung der Evolon, einschliesslich der Sicherstellung des Hydrantenldésch-
schutzes, muss finanziell selbsttragend sein.
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4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

Die Wasserversorgung finanziert sich mit einmaligen und jahrlichen Gebulhren und Baukos-
tenbeitragen gemass Art. 14 des Reglements Uber die Versorgung mit Wasser der Gemein-
den Aarberg und Lyss.

Die Wasserbeziger haben fur jeden direkten oder indirekten Anschluss eine Anschluss- und
Léschgebuhr sowie einen allfalligen Baukostenbeitrag zu leisten.

Die einmalige Loschgebuhr ist auch geschuldet fur nicht an die Wasserversorgung ange-
schlossene Bauten und Anlagen im Umkreis von 300 m vom nachsten Hydranten, wenn die-
ser den erforderlichen Loschschutz gewahrleistet.

Die Anschlussgebuhren und die jahrlichen Gebuhren werden durch den Verwaltungsrat der
Evolon in Tarifblattern festgelegt. Den Tarifblattern kommt der Charakter einer Verordnung
im Sinne von Art. 50 Abs. 3 des Gemeindegesetzes zu. lhr Inkrafttreten ist amtlich zu publi-
zieren und sie sind 6ffentlich zuganglich zu machen.

Mit Gross- und Spitzenwasserbezligern, bei denen die Anwendungen des Wassertarifs zu ei-
nem offensichtlichen Missverhaltnis zur Kostendeckung fuhrt, schliesst die Evolon einen
Wasserlieferungsvertrag auf der Grundlage von kostendeckenden Leistungs- und Arbeits-
preisen ab.

Das Fuhren des Leitungskatasters und das Abstecken der Leitungen ist Sache der Evolon
und in den Gebuhren enthalten.

Anschlussgebiihr

Die einmaligen Anschlussgebuhren dienen anteilsmassig zur Deckung der Kosten fir die 6f-
fentlichen Wasserversorgungsanlagen. Sie sind verursachergerecht festzulegen. Art. 14 des
Reglements Uber die Versorgung mit Wasser der Gemeinden Aarberg und Lyss ist zu beruck-
sichtigen.

Die einmaligen Anschlussgebuhren enthalten einen Gebuhrenanteil flir den Loschwasser-
schutz.

Die Evolon kann fir kostenintensive Erschliessungen (geschlossene Siedlungsgebiete, Wei-
ler, Versorgung fur Industrie- und Kuhlwasser usw.) und Erschliessungen ausserhalb der
Bauzonen (siehe Ziffer 1.5) nebst den geschuldeten Anschlussgebuhren Erschliessungskos-
ten verrechnen.

Fir Losch- und Sprinkleranlagen und dergleichen werden einmalige und wiederkehrende Ge-
buhren erhoben.

Fir Industrie- und Kihlwassernutzungen werden in der Regel separate, vertragliche Regelun-
gen getroffen.

Bei einer Erhéhung der LU und/oder einer Vergrosserung des umbauten Raumes ist eine ent-
sprechende einmalige zusatzliche Anschlussgebuhr geschuldet. Eine Verminderung fihrt zu
keiner Ruckerstattung bezahlter einmaliger Anschlussgebuhren, wird aber bei einer spateren
Erhdhung berlcksichtigt. Bei Brandfall und Abbruch werden die Anschlussgebuhren ange-
rechnet, sofern innerhalb 5 Jahren der Neubau erfolgt. Bei einer ldngeren Dauer sind die
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4.3

4.3.1

4.4

4.41

4.4.2

4.5

4.5.1

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

Anschlussgebuhren vollstandig, nach den zum Zeitpunkt des Neubaus glltigen Gebuhren,
zu entrichten.

Wiederkehrende Gebilhren

Die wiederkehrenden Gebiihren werden durch den Verwaltungsrat der Evolon in Tarifblattern
festgelegt. Den Tarifblattern kommt der Charakter einer Verordnung im Sinne von Art. 50
Abs. 3 des Gemeindegesetzes zu. |hr Inkrafttreten ist amtlich zu publizieren und sie sind 6f-
fentlich zuganglich zu machen.

Wasserbezug ab Hydranten und fur besondere Zwecke

Die Verbrauchsgebuhren fur den Wasserbezug ab Hydranten und fur besondere Zwecke wer-
den durch den Verwaltungsrat der Evolon in Tarifblattern festgelegt. Die Verbrauchsgebuh-
ren werden in der Regel in m3 berechnet. Der Verwaltungsrat kann Tarife flr nicht gemesse-
nen Wasserbezug pro Tag und Minimalgebuhren vorsehen, welche namentlich den Aufwand
fur die Evolon bericksichtigen.

Den Tarifblattern kommt der Charakter einer Verordnung im Sinne von Art. 50 Abs. 3 des Ge-
meindegesetzes zu. lhr Inkrafttreten ist amtlich zu publizieren und sie sind 6ffentlich zugang-
lich zu machen.

Widerrechtlicher Wasserbezug

Wer widerrechtlich Wasser bezieht, schuldet der Evolon zusatzlich die administrativen Ge-
buhren plus die entgangenen Gebuhren mit Verzugszins.

Rechnungsstellung und Falligkeit der wiederkehrenden Gebiihren

Die Rechnungsstellung an die Kunden erfolgt in regelmassigen Zeitabstanden. Die Evolon
kann zwischen den Zahlerablesungen Teilrechnungen in der Hohe des voraussichtlichen
Wasserbezugs stellen. Die Evolon kann vom Kunden angemessene Vorauszahlung (maximal
im Wert von 3 Monatslieferungen) oder Sicherstellung verlangen oder monatlich bzw. wo-
chentlich Rechnung stellen.

Die Rechnungen sind vom Kunden innert 30 Tagen nach Zustellung, ohne jeglichen Abzug,
mit dem zugestellten Einzahlungsschein oder mit Bank- oder Postauftrag zu begleichen, so-
fern nicht vereinbart ist, dass die Rechnungsbetrage direkt dem Bank- oder Postcheckkonto
des Kunden belastet werden. Die Bezahlung der Rechnungen in Raten ist nur mit ausdruckli-
cher Zustimmung der Evolon zuldssig. Fur den zusatzlichen administrativen Aufwand wird
eine Gebuhr erhoben.

Bei Zahlungsverzug erfolgt nach unbenutztem Ablauf der Zahlungsfrist eine erste Mahnung
(Zahlungserinnerung) an den Kunden mit einer weiteren Zahlungsfrist von 10 Tagen und dem
Hinweis auf die Verrechnung von Mahngebuhren im Falle einer weiteren Mahnung. Wird der
ersten Mahnung nicht Folge geleistet, so erfolgt eine zweite Mahnung (Zahlungsaufforde-
rung) mit einer letzten Zahlungsfrist von 10 Tagen und dem Hinweis der Einleitung der Betrei-
bung bei erneutem Ausbleiben der Zahlung.
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4.6.4

4.6.5

4.6.6

4.6.7

4.6.8

4.6.9

4.7

4.7.1

4.7.2

4.8

4.8.1

4.9

4.9.1

4.9.2

Nach Ablauf der Zahlungsfrist werden dem Kunden die durch den Zahlungsverzug verursach-
ten zusatzlichen Aufwendungen (Mahngebuhren, Porto, Inkasso usw.) zuztiglich 5 % Ver-
zugszinsen in Rechnung gestellt.

Bei der ersten Zahlungserinnerung bzw. Mahnung werden keine Mahngebuhren erhoben. Fur
jede weitere Mahnung ist eine pauschale Mahngebuhr, welche in den Tarifblattern festge-
setzt ist, geschuldet.

Bei allen Rechnungen konnen Fehler und Irrtimer nachtraglich, wahrend 5 Jahren ab Fallig-
keit, berichtigt werden.

Zur Reduzierung des 6konomischen Fussabdruckes werden Papierrechnungszuschlage ver-
rechnet sowie die Postschaltergebuhren verursachergerecht dem Kunden uberwalzt.

Bei Beanstandungen der Wassermessung ist der Kunde nicht berechtigt, die Zahlung der
Rechnungsbetrage und die Leistung von Akontozahlungen zu verweigern. Bestrittene Rech-
nungen gegenuber der Evolon dirfen nicht mit deren Guthaben aus Wasserlieferungen ver-
rechnet werden.

Die Mehrwertsteuer ist zusatzlich zu den festgesetzten Gebihren gemass aktuellem Satz ge-
schuldet.

Falligkeiten der Anschlussgebiihren

Die Anschlussgebuhr ist im Zeitpunkt des Wasseranschlusses fallig. Vorher kann die Evolon,
gestutzt auf die rechtskraftige Baubewilligung, nach Baubeginn eine Akontozahlung verlan-
gen. Die Schlusszahlung ist mit der Installation des Wasserzahlers, der neuen Armaturen
oder Apparate bzw. nach Abschluss der Aus- und Umbauten fallig.

Fur die Begleichung der Rechnung und das Mahnwesen (inkl. Mahngebuhren) gilt Ziffer 4.6
sinngemass.

Verjahrung

Die einmaligen Gebuhren verjahren 10, die wiederkehrenden 5 Jahre nach Eintritt der Fallig-
keit. Fur die Unterbrechung der Verjahrung sind die Vorschriften des schweizerischen Obli-
gationenrechts sinngemass anwendbar. Die Verjahrung wird ausserdem durch jede Einfor-
derungshandlung (wie Rechnungstellung oder Mahnung) unterbrochen.

Gebuhrenpflicht

Die Gebuhrenpflicht richtet sich nach Art. 14 des Reglements uUber die Versorgung mit Was-
ser der Gemeinden Aarberg und Lyss.

Bisherige Netzanschlussnehmer bzw. Eigentlimer und neue Netzanschlussnehmer bzw. Ei-
gentumer sowie Baurechtsinhaber haften solidarisch fur die Anschlussgebthren.
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4.10

Grundpfandrecht

4.10.1 Die Evolon geniesst fur ihre falligen Forderungen auf den einmaligen Abgaben ein gesetzli-

5.1

5.1.1

5.1.2

5.2

5.2.1

5.2.2

5.3

5.3.1

5.4

5.4.1

ches Grundpfandrecht auf der angeschlossenen Liegenschaft geméass den Bestimmungen
des Gesetzes betreffend die Einfihrung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (EG ZGB).

Schlussbestimmungen
Widerhandlungen

Widerhandlungen gegen die Vorgaben dieser AGB kénnen mit Busse bis 2'000 Franken ge-
ahndet werden. Das Verfahren richtet sich nach der Gemeindegesetzgebung.

Wer ohne Bewilligung Wasser von der 6ffentlichen Wasserversorgung bezieht, schuldet der
Evolon zusatzlich die administrativen Gebuhren plus die entgangenen Gebuhren mit Ver-
zugszins.

Ubergangsbestimmungen

Vor Inkrafttreten der vorliegenden AGB fallige einmalige Gebuhren werden nach bisherigem
Recht erhoben.

Tarife und Gebihrenparameter, welche der Verwaltungsrat der Evolon vor Inkrafttreten der
vorliegenden AGB beschlossen hat, bleiben bis zu ihrer Anderung in Kraft.

Rechtspflege

Verfugungen der Evolon kdnnen nach Massgabe des Gesetzes Uber die Verwaltungsrechts-
pflege (VRPG) angefochten werden. Vorbehalten sind die Bestimmungen der besonderen
Gesetzgebung.

Inkrafttreten

Diese vom Verwaltungsrat der Evolon am 26.11.2025 erlassenen AGB fur die Wasserversor-
gung treten per 01.01.2026 in Kraft.

Lyss, 26.11.2025
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	1.10.2 Fliessende Brunnen oder ähnliche Dauerbezüge ab der öffentlichen Wasserversorgung sind nicht erlaubt. Ausnahmen bedürfen einer Bewilligung der Evolon.

	1.11 Bewilligungspflicht
	1.11.1 Eine Bewilligung der Evolon ist erforderlich vor Baubeginn für
	1.11.2 Die Gesuche sind der Evolon mit allen erforderlichen Unterlagen einzureichen.
	1.11.3 Für die Installationen gelten die Leitsätze des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW) sowie allfällige Werksvorschriften der Evolon.

	1.12 Haftung
	1.12.1 Die Wasserbezüger haften gegenüber der Evolon und Dritten für allen Schaden, den sie durch vorsätzliches oder fahrlässiges widerrechtliches Handeln verursachen. Sie haben auch für andere Personen einzustehen, die mit ihrem Einverständnis die An...

	1.13 Handänderung
	1.13.1 Die bisherigen Wasserbezüger haben der Evolon jede Handänderung innert 10 Tagen schriftlich zu melden.

	1.14 Ende des Wasserbezugs
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	1.14.2 Die Gebührenpflicht für das Trinkwasser dauert mindestens bis zur Abtrennung des Anschlusses durch die Evolon, auch wenn kein Wasser mehr bezogen wird.
	1.14.3 Die Kosten für die Abtrennung der Hausanschlüsse sind vom Liegenschaftsbesitzer zu tragen.
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	2.3.2 Speist eine Leitung eine zusammengehörende Gebäudegruppe, gilt sie als gemeinsame Hausanschlussleitung, auch wenn das Areal in mehrere Grundstücke aufgeteilt ist.
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	2.6.2 Zuständig für den Beschluss der Überbauungsordnung nach WVG ist der Verwaltungsrat der Evolon.
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	2.8.3 Im Brandfall und für Übungszwecke stehen der Feuerwehr alle dem Löschschutz dienenden öffentlichen Wasserversorgungsanlagen unentgeltlich zur Verfügung. Die Feuerwehr achtet auf einen vorsichten Umgang mit Versorgungsanlagen und setzt keine Schn...
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	3. Wasserzähler
	3.1 Einbau, Kostentragung
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	3.1.4 Es ist nicht erlaubt, allfällige Bauwasserzähler für die definitive Wassermessung einzusetzen.

	3.2 Standort
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	3.4.1 Die Wasserbezüger tragen die Kosten für die Erstellung, den Unterhalt und die Erneuerung von privaten Anlagen (Hausanschlussleitungen und Hausinstallationen, mit Ausnahme der Wasserzähler und Passstücke). Dasselbe gilt für Anpassungen an private...

	3.5 Mängel
	3.5.1 Mängel an den privaten Anlagen sind durch die Wasserbezüger auf eigene Kosten innert der von der Evolon angesetzten Frist beheben zu lassen. Im Unterlassungsfall kann die Evolon die Behebung auf Kosten der Wasserbezüger anordnen.

	3.6 Informations-, Betretungs- und Kontrollrecht
	3.6.1 Die Organe der Evolon sind befugt, alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Angaben und Unterlagen zu verlangen, Grundstücke zu betreten und die Bauten, Anlagen und Einrichtungen zu kontrollieren.

	3.7 Installationsbewilligung
	3.7.1 Hausinstallationen dürfen nur von Personen erstellt, verändert oder saniert werden, die über eine Bewilligung der Evolon verfügen. Eine solche Bewilligung erhalten insbesondere Personen, welche gemäss Regelwerk des Schweizerischen Vereins des Ga...

	3.8 Bewilligung
	3.8.1 Die Evolon bestimmt im Bewilligungsverfahren nach Ziffer 1.11 die Stelle und die Art der Hausanschlussleitungen. Sie berücksichtigt dabei, wenn möglich, die Anliegen der Wasserbezüger. Hausanschlussleitungen dürfen nur von der Evolon oder von ih...

	3.9 Unterhalt private Anlagen
	3.9.1 Anlagen, die die Trinkwasserqualität beeinflussen könnten, wie insbesondere Enthärtungsanlagen, Systemtrenner, Löschwasserinstallationen usw. müssen regelmässig und fachkundig gewartet werden. Der Eigentümer hat die Pflicht, die Herstellervorsch...

	3.10 Durchleitungs- und Nutzungsrechte
	3.10.1 Wasserbezüger verschaffen der Evolon entschädigungslos die Durchleitungsrechte für die sie versorgende Netzanschlussrohrleitung und die weiteren Versorgungs- und Kommunikationsanlagen sowie Hydrantenanlagen der Evolon. Sie verpflichten sich, di...
	3.10.2 Sie haben für den Gebäudeanschluss und, soweit notwendig und zumutbar, für weitere Anlagen (insbesondere Wasserzählschächte sowie Zähler) die erforderlichen Räume oder Baugrund zur Verfügung zu stellen.

	3.11 Technische Bestimmungen
	3.11.1 In der Regel ist nur eine Hausanschlussleitung pro Grundstück zu erstellen. Vorbehalten bleibt Ziffer 2.3.2.
	3.11.2 Die Evolon bestimmt die Leitungsführung und Eintrittsstelle der Hausanschlussleitung. Die Evolon nimmt nach Möglichkeit auf die Bedürfnisse der Grundeigentümer Rücksicht.
	3.11.3 Jede Hausanschlussleitung ist auf Kosten der Wasserbezüger gegen die öffentliche Leitung mit einem Absperrschieber zu versehen, der in das Eigentum der Evolon übergeht und nur von dieser bedient werden darf.
	3.11.4 Die Erdung von elektrischen Anlagen ist Sache des Hauseigentümers. Die Benützung der Wasserleitungen für die Erdung ist nicht gestattet.
	3.11.5 Stillgelegte Hausanschlussleitungen werden durch die Evolon vom Hauptleitungsnetz auf Kosten des Eigentümers getrennt. Dies umfasst den Ausbau des Anschlussschiebers. Eine Wiederverwendung von stillgelegten Leitungen ist frühestens 12 Monate na...
	3.11.6 Anlageteile, welche dem Frost ausgesetzt sind, sind abzustellen und zu entleeren. Allfällige Instandstellungskosten gehen zu Lasten des Anlageeigentümers.
	3.11.7 Wer Grabarbeiten auf privatem oder öffentlichem Grund ausführt, hat sich vorgängig über die Lage der Leitungen zu informieren. Allfällige Schäden und Folgeschäden, welche durch Grabarbeiten verursacht werden, gehen zu Lasten des Verursachers. D...
	3.11.8 Private Hausanschlussleitungen sind in einem guten und dichten Zustand zu halten. Für allfällige Schäden, welche durch das Unterlassen von Unterhaltsarbeiten entstehen, haftet der Eigentümer. Die Evolon ist berechtigt, undichte Hausanschlusslei...


	4. Finanzielles
	4.1 Finanzierung der Anlagen
	4.1.1 Die Wasserversorgung der Evolon, einschliesslich der Sicherstellung des Hydrantenlöschschutzes, muss finanziell selbsttragend sein.
	4.1.2 Die Wasserversorgung finanziert sich mit einmaligen und jährlichen Gebühren und Baukostenbeiträgen gemäss Art. 14 des Reglements über die Versorgung mit Wasser der Gemeinden Aarberg und Lyss.
	4.1.3 Die Wasserbezüger haben für jeden direkten oder indirekten Anschluss eine Anschluss- und Löschgebühr sowie einen allfälligen Baukostenbeitrag zu leisten.
	4.1.4 Die einmalige Löschgebühr ist auch geschuldet für nicht an die Wasserversorgung angeschlossene Bauten und Anlagen im Umkreis von 300 m vom nächsten Hydranten, wenn dieser den erforderlichen Löschschutz gewährleistet.
	4.1.5 Die Anschlussgebühren und die jährlichen Gebühren werden durch den Verwaltungsrat der Evolon in Tarifblättern festgelegt. Den Tarifblättern kommt der Charakter einer Verordnung im Sinne von Art. 50 Abs. 3 des Gemeindegesetzes zu. Ihr Inkrafttret...
	4.1.6 Mit Gross- und Spitzenwasserbezügern, bei denen die Anwendungen des Wassertarifs zu einem offensichtlichen Missverhältnis zur Kostendeckung führt, schliesst die Evolon einen Wasserlieferungsvertrag auf der Grundlage von kostendeckenden Leistungs...
	4.1.7 Das Führen des Leitungskatasters und das Abstecken der Leitungen ist Sache der Evolon und in den Gebühren enthalten.

	4.2 Anschlussgebühr
	4.2.1 Die einmaligen Anschlussgebühren dienen anteilsmässig zur Deckung der Kosten für die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen. Sie sind verursachergerecht festzulegen. Art. 14 des Reglements über die Versorgung mit Wasser der Gemeinden Aarberg und ...
	4.2.2 Die einmaligen Anschlussgebühren enthalten einen Gebührenanteil für den Löschwasserschutz.
	4.2.3 Die Evolon kann für kostenintensive Erschliessungen (geschlossene Siedlungsgebiete, Weiler, Versorgung für Industrie- und Kühlwasser usw.) und Erschliessungen ausserhalb der Bauzonen (siehe Ziffer 1.5) nebst den geschuldeten Anschlussgebühren Er...
	4.2.4 Für Lösch- und Sprinkleranlagen und dergleichen werden einmalige und wiederkehrende Gebühren erhoben.
	4.2.5 Für Industrie- und Kühlwassernutzungen werden in der Regel separate, vertragliche Regelungen getroffen.
	4.2.6 Bei einer Erhöhung der LU und/oder einer Vergrösserung des umbauten Raumes ist eine entsprechende einmalige zusätzliche Anschlussgebühr geschuldet. Eine Verminderung führt zu keiner Rückerstattung bezahlter einmaliger Anschlussgebühren, wird abe...

	4.3 Wiederkehrende Gebühren
	4.3.1 Die wiederkehrenden Gebühren werden durch den Verwaltungsrat der Evolon in Tarifblättern festgelegt. Den Tarifblättern kommt der Charakter einer Verordnung im Sinne von Art. 50 Abs. 3 des Gemeindegesetzes zu. Ihr Inkrafttreten ist amtlich zu pub...

	4.4 Wasserbezug ab Hydranten und für besondere Zwecke
	4.4.1 Die Verbrauchsgebühren für den Wasserbezug ab Hydranten und für besondere Zwecke werden durch den Verwaltungsrat der Evolon in Tarifblättern festgelegt. Die Verbrauchsgebühren werden in der Regel in m3 berechnet. Der Verwaltungsrat kann Tarife f...
	4.4.2 Den Tarifblättern kommt der Charakter einer Verordnung im Sinne von Art. 50 Abs. 3 des Gemeindegesetzes zu. Ihr Inkrafttreten ist amtlich zu publizieren und sie sind öffentlich zugänglich zu machen.

	4.5 Widerrechtlicher Wasserbezug
	4.5.1 Wer widerrechtlich Wasser bezieht, schuldet der Evolon zusätzlich die administrativen Gebühren plus die entgangenen Gebühren mit Verzugszins.

	4.6 Rechnungsstellung und Fälligkeit der wiederkehrenden Gebühren
	4.6.1 Die Rechnungsstellung an die Kunden erfolgt in regelmässigen Zeitabständen. Die Evolon kann zwischen den Zählerablesungen Teilrechnungen in der Höhe des voraussichtlichen Wasserbezugs stellen. Die Evolon kann vom Kunden angemessene Vorauszahlung...
	4.6.2 Die Rechnungen sind vom Kunden innert 30 Tagen nach Zustellung, ohne jeglichen Abzug, mit dem zugestellten Einzahlungsschein oder mit Bank- oder Postauftrag zu begleichen, sofern nicht vereinbart ist, dass die Rechnungsbeträge direkt dem Bank- o...
	4.6.3 Bei Zahlungsverzug erfolgt nach unbenutztem Ablauf der Zahlungsfrist eine erste Mahnung (Zahlungserinnerung) an den Kunden mit einer weiteren Zahlungsfrist von 10 Tagen und dem Hinweis auf die Verrechnung von Mahngebühren im Falle einer weiteren...
	4.6.4 Nach Ablauf der Zahlungsfrist werden dem Kunden die durch den Zahlungsverzug verursachten zusätzlichen Aufwendungen (Mahngebühren, Porto, Inkasso usw.) zuzüglich 5 % Verzugszinsen in Rechnung gestellt.
	4.6.5 Bei der ersten Zahlungserinnerung bzw. Mahnung werden keine Mahngebühren erhoben. Für jede weitere Mahnung ist eine pauschale Mahngebühr, welche in den Tarifblättern festgesetzt ist, geschuldet.
	4.6.6 Bei allen Rechnungen können Fehler und Irrtümer nachträglich, während 5 Jahren ab Fälligkeit, berichtigt werden.
	4.6.7 Zur Reduzierung des ökonomischen Fussabdruckes werden Papierrechnungszuschläge verrechnet sowie die Postschaltergebühren verursachergerecht dem Kunden überwälzt.
	4.6.8 Bei Beanstandungen der Wassermessung ist der Kunde nicht berechtigt, die Zahlung der Rechnungsbeträge und die Leistung von Akontozahlungen zu verweigern. Bestrittene Rechnungen gegenüber der Evolon dürfen nicht mit deren Guthaben aus Wasserliefe...
	4.6.9 Die Mehrwertsteuer ist zusätzlich zu den festgesetzten Gebühren gemäss aktuellem Satz geschuldet.

	4.7 Fälligkeiten der Anschlussgebühren
	4.7.1 Die Anschlussgebühr ist im Zeitpunkt des Wasseranschlusses fällig. Vorher kann die Evolon, gestützt auf die rechtskräftige Baubewilligung, nach Baubeginn eine Akontozahlung verlangen. Die Schlusszahlung ist mit der Installation des Wasserzählers...
	4.7.2 Für die Begleichung der Rechnung und das Mahnwesen (inkl. Mahngebühren) gilt Ziffer 4.6 sinngemäss.

	4.8 Verjährung
	4.8.1 Die einmaligen Gebühren verjähren 10, die wiederkehrenden 5 Jahre nach Eintritt der Fälligkeit. Für die Unterbrechung der Verjährung sind die Vorschriften des schweizerischen Obligationenrechts sinngemäss anwendbar. Die Verjährung wird ausserdem...

	4.9 Gebührenpflicht
	4.9.1 Die Gebührenpflicht richtet sich nach Art. 14 des Reglements über die Versorgung mit Wasser der Gemeinden Aarberg und Lyss.
	4.9.2 Bisherige Netzanschlussnehmer bzw. Eigentümer und neue Netzanschlussnehmer bzw. Eigentümer sowie Baurechtsinhaber haften solidarisch für die Anschlussgebühren.

	4.10 Grundpfandrecht
	4.10.1 Die Evolon geniesst für ihre fälligen Forderungen auf den einmaligen Abgaben ein gesetzliches Grundpfandrecht auf der angeschlossenen Liegenschaft gemäss den Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuc...


	5. Schlussbestimmungen
	5.1 Widerhandlungen
	5.1.1 Widerhandlungen gegen die Vorgaben dieser AGB können mit Busse bis 2'000 Franken geahndet werden. Das Verfahren richtet sich nach der Gemeindegesetzgebung.
	5.1.2 Wer ohne Bewilligung Wasser von der öffentlichen Wasserversorgung bezieht, schuldet der Evolon zusätzlich die administrativen Gebühren plus die entgangenen Gebühren mit Verzugszins.

	5.2 Übergangsbestimmungen
	5.2.1 Vor Inkrafttreten der vorliegenden AGB fällige einmalige Gebühren werden nach bisherigem Recht erhoben.
	5.2.2 Tarife und Gebührenparameter, welche der Verwaltungsrat der Evolon vor Inkrafttreten der vorliegenden AGB beschlossen hat, bleiben bis zu ihrer Änderung in Kraft.

	5.3 Rechtspflege
	5.3.1 Verfügungen der Evolon können nach Massgabe des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG) angefochten werden. Vorbehalten sind die Bestimmungen der besonderen Gesetzgebung.

	5.4 Inkrafttreten
	5.4.1 Diese vom Verwaltungsrat der Evolon am 26.11.2025 erlassenen AGB für die Wasserversorgung treten per 01.01.2026 in Kraft.



